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ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGSSYSTEME IN EUROPA. VON IHRER ENTSTEHUNG SEIT DEM 
AUSGEHENDEN 19. JAHRHUNDERT BIS ZUR ANGLEICHUNG IM RAHMEN DER EUROPÄI-
SCHEN UNION SEIT DEN 1990ER-JAHREN1 

Von Gerold Ambrosius 

Es scheint eine Epoche zu Ende zu gehen, in der die Bürger/innen Anspruch auf eine 
stabile, preiswerte und qualitativ gute Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen 
haben und der Staat diese durch Eigenproduktion befriedigt. Stattdessen hat eine Dis-
kussion darüber begonnen, was als angemessene Grundversorgung bezeichnet werden 
kann und ob und wie sie gesichert werden soll. Was noch vor nicht allzu langer Zeit als 
undenkbar galt, ist inzwischen selbstverständlich: Die monopolistischen Strukturen der 
Versorgungsnetze werden aufgebrochen und wettbewerbliche eingeführt. Öffentlich-
rechtliche Dienstleistungsunternehmen werden in privatrechtliche umgewandelt oder 
sogar privatisiert. Internationale bzw. europäische Großkonzerne übernehmen lokale 
und regionale Versorgungsnetze. Die traditionellen Dienstleistungssysteme machen 
einen tief greifenden Wandel durch und noch ist nicht abzusehen, wohin die Entwick-
lung letztlich geht. 

Der Begriff der „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ findet sich zwar 
nicht im EG-Vertrag von 1957, aber der der „Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse“ und um die soll es hier gehen. Auch für sie gibt es zwar keine 
eindeutige Definition, es herrscht aber weitgehende Übereinstimmung darüber, dass es 
sich um wirtschaftliche Tätigkeiten handelt, die von den Staaten mit besonderen Ge-
meinwohlverpflichtungen verbunden werden. Das öffentliche oder das allgemeine Inte-
resse spielt bei ihrer Bereitstellung eine besondere Rolle. Gemeint sind insbesondere 
Leistungen der großen netzgebundenen Wirtschaftszweige des Verkehrs-, Nachrichten- 
und Versorgungswesens (Gas, Wasser, Elektrizität). „Öffentlich“ bedeutet also nicht 
staatliche oder kommunale Eigenproduktion; öffentliche Dienstleistungen können auch 
von Privaten produziert und angeboten werden, allerdings muss der Staat dieses Ange-
bot in irgendeiner Form gewährleisten. 

Das Grünbuch von 2003 gehört zu einer Reihe von Dokumenten, in denen sich die 
Europäische Kommission seit den 1990er-Jahren mit öffentlichen Dienstleistungen be-
schäftigt. Grünbücher sind von der Kommission veröffentlichte Mitteilungen, die zur 
Diskussion über einen bestimmten Politikbereich dienen. Sie richten sich vor allem an 
interessierte Dritte, Organisationen und Einzelpersonen, die dadurch die Möglichkeit 
erhalten, an den jeweiligen Konsultationen und Beratungen teilzunehmen. Sie gehen 
meist legistischen Maßnahmen voraus und stellen häufig nicht nur erste vage Überle-
gungen dar, sondern können schon recht konkret die Meinung der Kommission zu ei-
nem bestimmten Politikfeld widerspiegeln. 

—————— 
 
1  Essay zur Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Grünbuch zu Dienstleistungen 

von allgemeinem Interesse (Brüssel, 21. Mai 2003). 

Dokumenterstellung: 19.01.2007  Seite: 1 von 6 



Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, dass die Diskussion um die Liberalisierung 
und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungssysteme zunehmend unter der Perspekti-
ve der Gemeinschafts- bzw. Kollektivgüter zur Befriedigung von Grundbedürfnissen 
geführt wird. Die wichtigsten werden in der Quelle genannt: (1) Die seit den 1970er-
Jahren einsetzende liberale Renaissance, in deren Zusammenhang auch die Versor-
gungsnetze dem Wettbewerb geöffnet werden, soll nicht zu einem versorgungspoliti-
schen Kahlschlag führen. Durch die Steigerung der Effizienz, die man mit der Liberali-
sierung, Privatisierung und Kommerzialisierung erreichen will, soll die Lebensqualität 
der Bürger/innen nicht beeinträchtigt werden. (2) Seit dem Ende der großen ordnungs-
politischen Dichotomie zwischen Kapitalismus und Sozialismus, die die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts geprägt hat, und der beschleunigten Internationalisierung bzw. 
Globalisierung stehen auch die bisherigen Marktwirtschaften nicht mehr nur als Wirt-
schafts-, sondern verstärkt als Gesellschaftssysteme in Konkurrenz miteinander. In einer 
solchermaßen globalisierten Welt versucht die „Europäische Gemeinschaft“ ihre gesell-
schaftliche Identität auch dadurch zu finden, dass sie auf traditionelle Elemente gesell-
schaftlicher Solidarität zurückgreift, die die europäischen von anderen Ländern der Welt 
unterscheiden. (3) Das Binnenmarktprojekt war der letzte große Versuch, über einen 
ökonomischen Integrationsschub den wirtschaftlichen Wohlstand der europäischen 
Bürger/innen zu steigern und auf diese Weise Akzeptanz für die Integration zu bekom-
men. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass das „Wirtschaftliche“ dazu nicht mehr 
ausreicht – der ökonomische Mehrwert einfach zu gering ist –, so dass das „Soziale“ an 
seine Seite treten muss. (4) Schließlich ist die Diskussion auch im Hinblick auf die neu-
en Mitgliedstaaten der EU forciert worden. Es soll ihnen klargemacht werden, dass die 
westeuropäischen Gesellschaften einen gemeinsamen Gemeinwohlkanon besitzen, den 
sie als Beitrittsstaaten zu akzeptieren haben.  

Die Europäische Kommission misst den öffentlichen Dienstleistungen offensicht-
lich eine erhebliche Bedeutung bei. Sie sind nach den Ausführungen im Grünbuch ein 
„unverzichtbarer Bestandteil des europäischen Gesellschaftsmodells“, sie gehören zu 
den „Werten, die allen europäischen Gesellschaften gemeinsam sind“, sie stellen „Rech-
te dar, die die europäischen Bürger in Anspruch nehmen können“, schließlich bilden sie 
einen „Pfeiler der europäischen Staatsbürgerschaft“. Eine solche grundsätzliche Ein-
schätzung lässt sich eigentlich nur dann rechtfertigen, wenn es sich bei öffentlichen 
Dienstleistungen tatsächlich um tragende Elemente handelt, die seit längerem in den 
Wirtschafts- und Sozialordnungen der europäischen Gesellschaften verankert sind. 

Selbst wenn in manchen Ländern der Auf- und Ausbau der öffentlichen Dienstleis-
tungssysteme schneller erfolgte als in anderen, ändert das nichts daran, dass die Ge-
bietskörperschaften – Zentralstaat, Länder/Provinzen/Departments und Kommunen – in 
praktisch allen europäischen Ländern am Ende des 19. Jahrhunderts bestimmte Leistun-
gen des Verkehrs-, Nachrichten- und Versorgungswesens in eigener Regie übernahmen 
oder ihr Angebot zumindest gewährleisteten und nach Gemeinwohlkriterien regulierten. 
Die Ursachen dieser Entwicklung waren überall ähnlich: Ein liberaler Antimonopolis-
mus wandte sich gegen die Gefahr der privaten Ausnutzung infrastruktureller bzw. na-
türlicher Monopole. Ein sozialkonservativer Paternalismus wollte den Missständen des 
kapitalistischen Systems mit öffentlicher Sozialreform begegnen, zu der auch diese Art 
der Dienstleistungen gehörte. Ein sozialistischer Reformismus versuchte, antikapitalisti-
sche Ordnungsprinzipien im bestehenden System zu verankern. Ein republikanischer 
Interventionismus zielte darauf ab, gesellschaftliche als öffentliche Interessen zu defi-
nieren und den Primat der Politik gegenüber der Ökonomie durchzusetzen. Nicht alle 
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Strömungen oder Paradigmen waren in den europäischen Staaten gleich stark vertreten; 
fast überall gab es aber eine Gemengelage dieser unterschiedlichen Motive. Natürlich 
hatte der Aufbau von Infrastrukturen auch etwas mit gruppenspezifischen Egoismen zu 
tun: Als vorwärtsgerichtete Steuersenkungsstrategie kann man das Engagement bürger-
licher Kreise beim Ausbau der kommunalen Infrastruktur bezeichnen, die über die Ge-
winne städtischer Betriebe ihre eigene Steuerlast senken wollten. Auch die höheren Ge-
bietskörperschaften nutzten ihre Unternehmen als fiskalische Einnahmequelle, um spe-
zielle Klientelen zu entlasten. Nicht wenige Verkehrsprojekte bei Straßen, Eisenbahnen 
und Kanälen dienten anfangs wirtschaftlichen Sonderinteressen. All dies darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sich in den europäischen Ländern die Auffassung immer 
mehr durchsetzte, dass das moderne Verkehrs-, Nachrichten- und Versorgungswesen 
nicht nur dazu dienen sollte, der immer komplexeren Wirtschaft einer sich industriali-
sierenden Gesellschaft die infrastrukturelle Basis zu sichern, sondern auch und nicht 
zuletzt dem sozialen Ausgleich. Mit öffentlichen Dienstleistungen war schon am Ende 
des 19. Jahrhunderts der Gedanke des gesellschaftlichen Interessenausgleichs verbun-
den: diskriminierungsfreier Zugang, Gleichbehandlung der Bürger, einheitliche Tarifie-
rung im Raum, Kontinuität und Qualität der Leistungen, soziale Preisgestaltung etc. 
Bestimmte Güter und Dienste sollten nicht oder nicht ausschließlich über private Märk-
te bereitgestellt, sondern entweder hoheitlich reguliert und/oder in öffentlichen Unter-
nehmen produziert werden. Es war eben nicht, wie zum Beispiel in Deutschland, von 
„Munizipalkapitalismus“, sondern „Munizipalsozialismus“ die Rede. Diesen Begriff 
gab es auch in anderen europäischen Ländern, und zwar mit ganz ähnlicher sozialrefor-
merischer, gemeinwohlbezogener Konnotation. 

Die Geschichte Europas war seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert durch die Suche 
nach einem gesellschaftlichen Entwicklungsmodell gekennzeichnet, das jenseits von 
extremem Liberalismus und revolutionärem Sozialismus gleichzeitig privatwirtschaftli-
che Effizienz und gemeinwirtschaftliche Solidarität sichern wollte. Der Staat – ein-
schließlich der unteren Gebietskörperschaften –, der noch nicht über die Umvertei-
lungsmöglichkeiten des Steuer- und Sozialstaates der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts verfügte, nutzte andere Formen des sozialen Ausgleichs, zu denen eben auch das 
Angebot öffentlicher Dienstleistungen gehörte. Schon im 19. Jahrhundert diente dies 
der wirtschaftlichen und sozialen, letztlich der gesellschaftlichen Kohäsion. Seit dieser 
Zeit war die politische Steuerung von öffentlichen Dienstleistungsunternehmen durch 
Verhaltensregulierung gekennzeichnet. Sie legte den Unternehmen beim Ausbau der 
Netze, bei der Qualität der Dienste und beim Preis der Leistungen Gemeinwohlver-
pflichtungen auf. Damit unterschied sich Europa von Ländern wie den USA, bei denen 
die Steuerung zumindest tendenziell auf Strukturregulierung ausgerichtet war; die 
Dienstleistungsmärkte sollten so weit wie möglich dem Wettbewerb geöffnet werden, 
um der „unsichtbaren Hand“ den Ausgleich zwischen Individual- und Gemeininteressen 
zu ermöglichen. 

Bei aller europäischen Gemeinsamkeit gab und gibt es natürlich nationale Unter-
schiede, die sich im übergreifenden Paradigma, im positiven Recht und im konkreten 
Regulierungsregime ausdrücken. Etwas verkürzt kann zwischen zwei Gruppen von 
Staaten unterschieden werden: Einerseits gibt es die Staaten, in denen der Begriff der 
„öffentlichen Dienstleistungen“ eine erhebliche Rolle spielt – sowohl paradigmatisch 
als auch rechtlich. Hier ist an erster Stelle Frankreich mit seinem Konzept des service 
public zu nennen. Dazu gehören Staaten mit romanischer oder Frankreich nahe stehen-
der Dogmen- und Rechtstradition – Italien mit dem Konzept des servicio pubblico, Spa-
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nien mit dem des servicio publico, Portugal, Griechenland oder Belgien. Wie in Frank-
reich ist beispielsweise in Spanien der Anspruch der Bürger/innen auf eine angemessene 
Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen verfassungsrechtlich verankert. Inwieweit 
dieser Anspruch heute noch justitiabel ist, sei dahingestellt. Andererseits gibt es Staaten, 
in denen der Begriff der „öffentlichen Dienstleistungen“ ebenfalls mit konzeptionellen 
Überlegungen verbunden ist, ohne aber rechtlich von ähnlicher Bedeutung zu sein – 
Großbritannien mit dem Konzept der public utilities, Deutschland mit dem der Daseins-
vorsorge, Irland, die Niederlande oder die nordischen Staaten. Dass Paradigma und 
Recht nicht oder nur eingeschränkt als Indikator für die reale Bedeutung öffentlicher 
Dienstleistungen gelten können, zeigt die Geschichte. Allerdings war es sicherlich kein 
Zufall, dass die Welle der Liberalisierung und damit Entstaatlichung der öffentlichen 
Dienstleistungssysteme in der jüngsten Vergangenheit gerade von Großbritannien aus 
ins Rollen kam. Im Hinblick auf die konkreten Regulierungsregime, die sich seit dem 
19. Jahrhundert herausbildeten, gab es ebenfalls Unterschiede in Bezug auf die gebiets-
körperschaftlichen Steuerungsebenen, die Intensität der öffentlichen Eingriffe und das 
Verhältnis von öffentlichen und privaten Unternehmen bei der Produktion und Bereit-
stellung von Dienstleistungen des Verkehrs-, Nachrichten- und Versorgungswesens. Die 
Skala der nationalen Systeme reichte von solchen mit zentralstaatlichen Monopolen im 
öffentlichen Eigentum bis zu regionalen Monopolen im privaten Eigentum, aber öffent-
lich überwacht. 

Seit den 1990er-Jahren sind die öffentlichen Dienstleistungssysteme einem struktu-
rellen Wandel unterworfen. Eine Folge ist die Vergemeinschaftung der nationalen Sys-
teme in dem Sinne, dass die Gestaltungskompetenz der europäischen Institutionen zu-
nimmt. Die Kommission fährt dabei eine Doppelstrategie: Sie treibt, wie gesagt, die 
Öffnung der infrastrukturellen Märkte voran, will aber gleichzeitig eine Grundversor-
gung sichern, deren Ausgestaltung gemeinschaftseinheitlich bestimmt werden soll. 
Auch wenn Kommission und Parlament immer wieder auf das Subsidiaritätsprinzip 
hinweisen und darauf, dass die verschiedenen Dienstleistungssysteme von der nationa-
len Geschichte, Tradition, auch von regionalen oder lokalen Besonderheiten bestimmt 
werden, ist doch vor allem die Kommission bemüht, das Gemeinwohl als die paradig-
matische Grundlage der Dienstleistungssysteme zu bestimmen, um so die Definitions-
hoheit zu gewinnen und damit die Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten einzu-
schränken. Abgesehen davon, dass die Forderung, funktionsfähige Dienstleistungssys-
teme zu erhalten, im europäischen Primärrecht verankert worden ist, hat die Kommissi-
on Kriterien für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse formu-
liert: 1. Universaldienst: Es sollen Gemeinwohlverpflichtungen definiert werden, durch 
die gesichert werden soll, dass in einem liberalisierten Marktumfeld bestimmte netzge-
bundene Dienstleistungen in festgelegter Qualität sämtlichen Nutzern/innen im gesam-
ten Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates unabhängig vom geografischen Standort zu er-
schwinglichen Preisen zur Verfügung stehen. Jede/r hat das Recht auf Zugang zu diesen 
Dienstleistungen, die als Teil einer Grundversorgung angesehen werden. 2. Kontinuität: 
Das Kontinuitätserfordernis bedeutet, dass der Diensteanbieter verpflichtet ist, den 
Dienst ohne Unterbrechung bereitzustellen. 3. Qualität: Die Dienste sollen ein „gesell-
schaftlich akzeptables Qualitätsniveau“ besitzen, z.B. im Hinblick auf technische Si-
cherheit und Service, Richtigkeit und Transparenz der Abrechnung, flächendeckende 
Versorgung usw. 4. Erschwinglichkeit: Ein Dienst soll zu erschwinglichen Preisen an-
geboten werden, wobei Erschwinglichkeit mehr als „angemessene Preisgestaltung“ be-
deutet; Erschwinglichkeit kann auch Unentgeltlichkeit heißen. 5. Nutzer- und Verbrau-
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cherschutz: Dieser Schutz umfasst wiederum zahlreiche Elemente wie Gesundheit und 
Sicherheit, Transparenz in Bezug auf die Bereitstellung der Dienste, Information der 
Nutzer/innen, Vertretung bzw. Partizipation der Bürger/innen in den Aufsichtsorganen 
usw. Außerdem werden 6. der freie Netzzugang und 7. die Interkonnektivität netzge-
bundener Dienste genannt. Wie stark die gemeinschaftliche Definition des Gemein-
wohls die Entwicklung der nationalen Dienstleistungen beeinflussen kann, macht die 
„Richtlinie über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunika-
tionsnetzen und –diensten“ von 2002 besonders deutlich. Sie bestimmt relativ genau 
den Diensteumfang, die Dienstequalität, die Berechnung der Kosten der Gemeinwohl-
verpflichtungen, die Rechte der Nutzer/innen usw. Hier werden auf sehr präzise Weise 
die generellen Gemeinwohlverpflichtungen mit sehr konkreten Inhalten ausgefüllt.  

Gleichzeitig vollzieht sich in den letzten Jahren eine Europäisierung der Regulie-
rung, Finanzierung und Evaluierung der Dienstleistungen. Auf Drängen der Kommissi-
on werden die unterschiedlichen Regulierungsregime der Mitgliedstaaten insofern ver-
einheitlicht, als unabhängige Regulierungsstellen – Behörden oder Agenturen – einge-
richtet werden, die nicht der europäischen Regulierungstradition entsprechen. Bei der 
Finanzierung der Dienstleistungen, die nicht rentabel am Markt erbracht werden können 
und daher staatlich subventioniert werden müssen, versucht die Kommission ebenfalls 
eine Harmonisierung zu erreichen, das heißt, die Berechnung der Gemeinwohlkosten zu 
vereinheitlichen. Schließlich soll die Evaluierung anhand standardisierter sozialer, wirt-
schaftlicher und technischer Kriterien erfolgen. So wie die Vergemeinschaftung des 
Gemeinwohls zu einer Angleichung der öffentlichen Dienstleistungssysteme führen 
wird, so wird die Harmonisierung von Regulierung, Finanzierung und Evaluierung eine 
Europäisierung der Gemeinwohlkonzepte zur Folge haben. Insgesamt nimmt damit die 
Vielfalt der öffentlichen Dienstleistungssysteme in Europa ab. 

Öffentliche Dienstleistungen haben eine lange Tradition in Europa und sind Aus-
druck der gesellschaftlichen Solidarität und des sozialen Ausgleichs. Die liberale Re-
naissance der jüngsten Vergangenheit hat dazu geführt, dass langfristig gewachsene 
Strukturen aufgebrochen werden; Gebiets- und Netzmonopole werden dem Wettbewerb 
geöffnet und als Konsequenz davon entstaatlicht. Die Institutionen der Europäischen 
Union unterstützen diese Entwicklung, versuchen aber gleichzeitig das solidarische E-
lement der europäischen Wirtschafts- und Sozialordnungen zu erhalten. Mit dem Kon-
zept des Universaldienstes soll in allen Mitgliedstaaten eine infrastrukturelle Grundver-
sorgung gewährleistet werden. Um dies zu erreichen, versucht die Kommission, die 
Deutungskompetenz und die Meinungsführerschaft über das Gemeinwohl zu erlangen 
und die Art der Regulierung der Dienstleistungssysteme, der Finanzierung der Gemein-
wohlkosten und der Evaluierung des Dienstleistungsangebotes zu vereinheitlichen. Die 
verschiedenen nationalen Systeme sollen weniger im Wettbewerb stehen, sondern stär-
ker harmonisiert werden. Das für die europäische Integration konstitutive Pendel zwi-
schen Einheit und Vielfalt wird auch auf diesem gesellschaftspolitischen Gebiet Rich-
tung Einheit schwingen. 
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